
  

Der „erste Preis“ war es dann doch nicht 

Redaktion hätte ihre falsche Darstellung richtigstellen
müssen

Eine Regionalzeitung berichtet über einen Design-Preis für den Neubau einer
Sparkasse. Die Redaktion zitiert deren Vorstandsvorsitzenden, der sich freut, dass
„wir diesen namhaften Preis bekommen haben, der große Anerkennung genießt.“
Aus mehr als 5000 Objekten ausgewählt zu werden und den „ersten Preis“ zu
bekommen, sei eine Auszeichnung für die Architekten genauso wie für die
Handwerker und die Planer. Der Beschwerdeführer – ein Leser der Zeitung – kritisiert
den Text als sachlich falsch. Die Sparkasse habe nicht „den ersten Preis“
gewonnen, wie die Zeitung schreibt, sondern lediglich einen von mehreren. Dies
habe er – der Beschwerdeführer – in einem Leserbrief an die Redaktion geschrieben,
die die Einsendung auch nach mehrfacher Nachfrage nicht veröffentlicht habe. Der
Geschäftsführer des Verlages besteht darauf, dass der Artikel den Sachverhalt
korrekt wiedergibt. Die Behauptungen des Beschwerdeführers entbehrten jeder
Grundlage. Eine Wertung des Design-Preises habe die Redaktion selbst nicht
vorgenommen. Diese finde sich allenfalls im Zitat des Vorstandsvorsitzenden der
Sparkasse. Für den Beschwerdeführer gebe es kein Anrecht auf das Erscheinen
seiner Beiträge als Leserbriefe. Der Verlag teilt die vom Beschwerdeführer geäußerte
Ansicht, dass es sich hier nicht um einen „weltbewegenden“ Vorgang handele.

Der Presserat erkennt eine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht nach Ziffer
2 sowie einen Verstoß gegen die Pflicht zur Richtigstellung nach Ziffer 3 des
Pressekodex. Die Redaktion ist nicht verpflichtet, eingesandte Leserbriefe zu
veröffentlichen (Siehe Richtlinie 2.6, Absatz 2: „Der Verfasser hat keinen
Rechtsanspruch auf Abdruck seiner Zuschrift“). Die Redaktion unterliegt jedoch der
Verbreiterhaftung und hätte nach dem Hinweis des Beschwerdeführers spätestens
dann eine Richtigstellung nach Ziffer 3 des Kodex vornehmen müssen. Im Bericht
war von einem „ersten Preis“ die Rede, doch gab es diesen ersten Preis nicht. 
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